
                 
      Jugendmusik Heiden
    

 

Absenzenreglement für Korps, Tambouren und Nachwuchskorps 
 
 

Berechtigung für Anerkennungsgabe:     
(nur für Korps- u. Nachwuchskorpsmitglieder sowie Tambouren ab Stufe 
Fortgeschrittene 1) 
 
 

  0 Absenz  =  grosse Anerkennungsgabe 
 1-4 Absenzen   =  kleine Anerkennungsgabe 
 
 

- es zählt das ganze Kalenderjahr   (1.Jan.-31.Dez.) 
     (angebrochene Kalenderjahre zählen nicht!) 
 
 

- Entschuldigtes Fernbleiben = 1 Absenz 
 

- Als entschuldigte Absenzen gelten:  
Ferien, andere Vereine, Nothelferkurse, Fahrschule, private Kurse usw.    
Entschuldigungen müssen innerhalb einer Woche beim „Boss“ oder Dirigenten 
gemeldet werden.  
 
 
 

- „0 Absenz“ 
 

      Als „0- Absenz zählen: 
- Obligatorische, durch Schule, Beruf oder Militärdienst bedingte Abwesenheit 
- Ferienabsenzen, durch Ferienverschiebung anderer Gemeinden bedingt (gilt nur bei 

Ferienabwesenheit!) 
- Von der Jugendmusik Heiden empfohlene Kurse, Musikwettbewerbe u.ä. werden als 

besucht registriert.  
 

Schriftliche Entschuldigung erforderlich (Lehrkraft oder Eltern, Marschbefehl...)  
Es werden maximal drei „0- Absenzen“ pro Kalenderjahr bewilligt!  
 
 

- „Zu spät kommen“  bis zur Pause mit Entschuldigung durch Schule oder Beruf 
bedingt wird als besucht eingetragen. 
 

- Absenzen bei Probewochenenden, Lagern und offiziellen Auftritten der JM 
Heiden  werden wie bei den Proben gehandhabt:  
1 Absenz pro Tag oder pro Einsatz 

 
Unentschuldigtes Fernbleiben = 2Absenzen 

 
- Abarbeiten von Absenzen  

Mit einem Arbeitseinsatz wie Papiersammeln, Lottomatch… usw. wird 1 Absenz 
gestrichen. (gilt jeweils nur für das laufende Kalenderjahr) 
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